
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 751 ABGB Abweichungen von der
allgemeinen Erbfolge

 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

§ 751.

Abweichungen von der in diesem Hauptstück bestimmten gesetzlichen Erbfolge, insbesondere für land- und

forstwirtschaftliche Betriebe, sind gesondert geregelt.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999
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